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Datum: 21.02.2022

Betreff:

Einrichtung von Fahrradstraßen

Beratungsfolge:

31.05.2022 Bau- und Umweltausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird auf Basis des vorgestellten Berichts und der vorgeschlagenen

strategischen Vorgehensweise beauftragt, die Einrichtung von Fahrradstraßen in Olfen zu

prüfen und Vorschläge zu erarbeiten.

Sachverhalt:

Die Einrichtung von Fahrradstraßen hat zuletzt als Maßnahme der Radverkehrsförderung in

vielen Städten an Bedeutung gewonnen. Auch die verwaltungsinterne „Arbeitsgruppe

Radverkehr“ hat sich mit der Thematik bereits befasst.

Fahrradstraßen können angeordnet werden auf Straßen mit einer hohen oder zu

erwartenden hohen Fahrradverkehrsdichte, einer hohen Netzbedeutung für den Radverkehr

oder auf Straßen von lediglich untergeordneter Bedeutung für den Kraftfahrzeugverkehr.

Folgende Kriterien sind nach Meinung der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe wichtig:

 Fahrradstraßen sollen nur gezielt dort angeordnet werden, wo eine hohe

Netzfunktion für den Alltags- oder Freizeitradverkehr gegeben ist. Flächendeckende

Fahrradzonen sind nicht vorgesehen.

 Fahrradstraßen sollen als solche deutlich erkennbar sein und über eine einheitliche

Gestaltung verfügen.



 Das Befahren von Fahrradstraßen durch Kfz soll in der Regel auf Anlieger beschränkt,

und die Durchgängigkeit von Fahrradstraßen für den Kfz-Verkehr eingeschränkt

werden.

 Die Anordnung von Fahrradstraßen soll zunächst auf Straßen mit einfachen/

übersichtlichen Verkehrsverhältnissen erfolgen.

Die rechtlichen und planerischen Rahmenbedingungen werden in der Sitzung erläutert. In

einer der kommenden Sitzungen sollen dann konkrete Vorschläge zur Einrichtung von

Fahrradstraßen in Olfen unterbreitet werden. Die Anordnung von Fahrradstraßen erfolgt

durch die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Coesfeld. Hierzu wird im Vorfeld eine

Abstimmung zwischen Stadt und Kreis notwendig.
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